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§ 33 BSVG Falligkeit und Einzahlung
der Beitrage

BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.01.2026

1. (1)Die Beitrage der gemall 2 Abs. 1 Z 1 und 1a und§ 3 Abs. 1 Z. 1 Pflichtversicherten und die Beitrage fur die
gemal § 2 Abs. 1 Z 2 bis 4 Pflichtversicherten sind vierteljahrlich im nachhinein vorzuschreiben
(Vorschreibezeitraum). Sie sind mit dem Ablauf des Monates fallig, das dem Ende des Vorschreibezeitraumes
folgt. Durch die Satzung des Versicherungstragers kann auch eine halbjahrliche oder jahrliche Vorschreibung der
Beitrage fur die gemaR 8 3 Abs. 1 Z. 1 Pflichtversicherten vorgesehen werden, wenn dies der
Verwaltungsvereinfachung dient und mit den wirtschaftlichen Interessen der Versicherten vereinbar ist. Werden
Beitrage auf Grund einer nachtraglichen Feststellung der Einklnfte des Versicherten durch ein Finanzamt
vorgeschrieben, sind sie mit Ablauf des Monates fallig, das der Vorschreibung folgt. Beitrage fir Einnahmen auf
Grund von betrieblichen Tatigkeiten nach 8 2 Abs. 1 Z 1 letzter Satz sind am Ende des Kalendermonates, in dem
die Vorschreibung erfolgt, fallig. Die Vorschreibung der Beitrage hat spatestens mit der dritten
Quartalsvorschreibung in dem dem jeweiligen Beitragsjahr folgenden Jahr zu erfolgen.

2. (2)Die Beitrage gemal Abs. 1 schulden zur ungeteilten Hand die Personen, die auf ihre Rechnung und Gefahr den
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb fihren oder auf deren Rechnung und Gefahr der Betrieb geflhrt wird, in den
Fallen einer Pflichtversicherung nach 8 2 Abs. 1 Z 1a die unbeschrankt haftenden Gesellschafterinnen, in den
Fallen des 8 2 Abs. 5 und § 3 Abs. 3 die Verlassenschaft. Die Beitrage sind auf Gefahr und Kosten des
Beitragschuldners (der Beitragschuldner) an den Versicherungstrager unaufgefordert einzuzahlen. Die Beitrage
zur Krankenversicherung und zur Pensionsversicherung bilden mit den Beitragen zur Unfallversicherung der
Bauern eine einheitliche Schuld. Teilzahlungen werden anteilsmaRig und bei Beitragsriuckstanden auf den jeweils
altesten Ruckstand angerechnet.

3. (3)Die Beitrage zur Weiterversicherung und zur Selbstversicherung sind zu Beginn eines jeden Kalendermonates
fallig. Sie sind zum Falligkeitstermin an den Versicherungstrager einzuzahlen.

4. (3a)Bezieher/innen einer beitragspflichtigen auslandischen Rente @ 26a) schulden die von dieser Rente nach
§ 26a Abs. 4 und 5 zu entrichtenden Beitrage selbst und haben diese auf ihre Gefahr und Kosten selbst
einzuzahlen.

5. (4)Die Bestimmungen Uber Eintreibung und Sicherung, Haftung, Verjahrung und Rickforderung von Beitragen
gelten entsprechend fir Beitragszuschlage und Verwaltungskostenersatze.
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file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/26a
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/26a

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 33 BSVG Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge
	BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz


